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Merkblatt: Verkehrsgefährdende Strassenreklamen 
 
Standortbeispiele von Strassenreklamen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Die Polizei Basel-
Landschaft wird solchermassen angebrachte Reklamen wegen Gefährdung der Verkehrssicherheit abräumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei und um Kreisel In Sichtzonen bei Ein- Verminderte Erkennbar- An Signalen oder in ihrer 
 mündungen keit des Fussgänger- unmittelbaren Nähe 
  Warteraums 
        
 
 
 
 
 
 
Eindringen in das Licht- In Sichtzonen der  In Sichtzonen der Ver- Behindern der Fuss- 
Raumprofil der Strasse Kurveninnenseite zweigungen gänger auf Gehwegen / 
   Verkehrsflächen  
 
 
 
 
 
 
 
Herabsetzen der Wirkung Mögliche Verwechslung An / in signalisierten Retroreflektierende, fluo- 
Konkurrenzieren von mit Markierungen oder Tunneln und an / in reszierende oder lumines- 
Markierungen und Signalen Unterführungen ohne zierende, blendende,  
Signalen durch mobile  Trottoir blinkende oder durch 
Reklame   wechselnde Lichteffekte 
   wirkende Reklame 
 
 
 
 
 
 
Reklame, die wegwei- An Autobahnen und Auto-  
sende Elemente oder Strassen, inkl. der Zu-  
Symbole der Strassen- und Abfahrten  
Signalisation enthält 
 
 
Quelle der graphischen Darstellungen: Merkblatt „Reklamen im Strassenraum“ der Interkantonalen Arbeitsgruppe zur einheitlichen 
Beurteilung  sowie Anwendung von Werbung und Reklamen im Strassenraum 

 


